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Dem Abruf der Verwertungsförderung (http://www.fernsehfonds.at) sind 

Rechnungen und Zahlungsbelege der angefallenen Kosten beizulegen. Die 

angefallenen Kosten dürfen nicht schon in den Herstellungskosten enthalten sein. 

Eingereicht werden können Außenkosten sowie nachgewiesene Eigenleistungen. Die 

Auszahlung erfolgt zur Gänze im Nachhinein nach Vorliegen und Prüfung aller 

erforderlicher Nachweise und Abrechnungen und Erfüllung der Förderbedingungen 

des Fördervertrags. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag. Wolfgang Struber 
Geschäftsführer 

Fachbereich Medien 

 

 

 

 

 

 

  


		2026-03-24T10:38:48+0100
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter https://www.rtr.at/amtssignatur




